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 Stadtgemeinde Ternitz
                                                                                                                                           Gemeinderatswahl 2010

I N F O R M A T I O N E N

z u r

G E M E I N D E R A T S W A H L

am 14. März 2010

Inhaltsverzeichnis:

· Stichtag
· Wahlrecht
· Verständigungskarten
· Wahlkarten
· Wahlkarten für eine „Besondere Wahlbehörde“
· Die Ausstellung von Wahlkarten
· Amtlicher Stimmzettel
· Nichtamtlicher Stimmzettel
· Gültigkeit eines Stimmzettels
· Wahlsprengel / Wahllokale / Wahlzeiten
STICHTAG:  14. Dezember 2009
Aufgrund des Stichtages werden die Termine einer Wahl berechnet (siehe z.B.: Wahlrecht).

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
WAHLRECHT

Wahlberechtigt ist jeder österreichische Staatsbürger und jeder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union, der spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen ist und am Stichtag seinen ordentlichen Wohnsitz in der Stadtgemeinde Ternitz hat.

EU-Bürger mit ordentlichem Wohnsitz in Ternitz müssen ihre Eintragung in die Gemeindewählerevidenz schriftlich beantragen.

Jeder Wähler übt sein Wahlrecht in dem Wahlsprengel aus, in dem er am Stichtag seinen ordentlichen Wohnsitz hat und im abgeschlossenen Wählerverzeichnis eingetragen ist (Ausnahmen: siehe Wahlkarten).

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
VERSTÄNDIGUNGSKARTEN (Nicht zu verwechseln mit Wahlkarten!)
Jedem im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten wird von der Stadtgemeinde Ternitz eine Verständigungskarte zugestellt, auf der das zuständige Wahllokal und die Wahlzeit angegeben sind. Um unnötige Wartezeiten im Wahllokal zu vermeiden, ist diese Verständigungskarte gemeinsam mit einem Dokument zum Nachweis der Identität der Wahlbehörde vorzulegen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
WAHLKARTEN (Nicht zu verwechseln mit Verständigungskarten!)
Eine Ausstellung von Wahlkarten mit denen das persönliche Wahlrecht in einer anderen niederösterreichischen bzw. österreichischen Gemeinde ausgeübt werden kann, ist bei der Gemeinderatswahl nicht möglich. 

Wahlberechtigte, die sich voraussichtlich am Wahltag innerhalb des Gemeindegebietes in einem anderen Wahlsprengel als dem ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis aufhalten werden, oder überhaupt orts-abwesend sind (Urlaub), haben die Möglichkeit ihre Stimme mittels Wahlkarte am Wahltag in einem anderen Wahllokal oder schon vor dem Wahltag per Briefwahl abzugeben (eine ausführliche Information zur Handhabung finden Sie auf dem Briefwahlkuvert). Briefwahlkarten müssen bis spätestens am Wahltag, 6.30 Uhr, beim Gemeindeamt eingetroffen sein (Postweg, Abgabe im Stadtamt, Briefkasten der Stadtgemeinde Ternitz). Weiters ist am Wahltag während der Wahlzeit eine Abgabe im zuständigen Wahllokal durch einen Boten möglich.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
WAHLKARTEN  für eine „BESONDERE  WAHLBEHÖRDE“

Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte haben außerdem Personen, denen der Besuch des zuständigen Wahllokales am Wahltag wegen Bettlägerigkeit oder Gehunfähigkeit unmöglich ist und welche die Möglichkeit der Stimmabgabe vor einer besonderen Wahlbehörde in Anspruch nehmen wollen. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
DIE AUSSTELLUNG VON WAHLKARTEN 

Die Ausstellung einer Wahlkarte kann beim Gemeindeamt 

· schriftlich bis spätestens Mittwoch, 10.3.2010, und

· mündlich bis spätestens Freitag, 12.3.2010, 12.00 Uhr (Stadtamt Ternitz, Wahlamt, 1.Stock, Zimmer 102)
beantragt werden. Eine schriftliche Beantragung bis spätestens Freitag, 12.3.2010, 12.00 Uhr, ist nur dann noch möglich, wenn ein bevollmächtigter Vertreter die Wahlkarte bis zu diesem Termin noch abholen kann. Beim mündlichen Antrag muss – wenn der Antragsteller dem Aussteller nicht persönlich bekannt ist - die Identität durch ein Dokument nachgewiesen werden, beim schriftlichen Antrag kann die Identität auch auf andere Weise glaubhaft gemacht werden (z.B.: beigelegte Kopie des Reisepasses).

Bei Antragstellung einer Wahlkarte für eine besondere Wahlbehörde („Fliegende Wahlbehörde“) muss weiters die Bettlägerigkeit glaubhaft gemacht werden. Außerdem muss der Antragsteller angeben, wo er den Besuch durch die besondere Wahlbehörde erwartet.

Fällt bei einem Wahlberechtigten vor dem Wahltag die Bettlägerigkeit weg, so hat er die Gemeinde rechtzeitig zu verständigen, dass ein Besuch durch die besondere Wahlbehörde nicht mehr notwendig ist.

Duplikate für verlorengegangene oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten können NICHT ausgestellt werden!

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
AMTLICHER STIMMZETTEL

Bei der Gemeinderatswahl werden amtliche Stimmzettel verwendet. Diese sind als solche bezeichnet, liegen in den Wahllokalen auf und werden den Wählern vom zuständigen Sprengelwahlleiter mit einem Wahlkuvert ausgehändigt. Bei Wahlkartenwählern wird der amtliche Stimmzettel mit der Wahlkarte ausgegeben.

Auf dem amtlichen Stimmzettel sind alle kandidierenden Parteien bzw. Namenslisten angeführt. Auch ein besonderer Raum für die Abgabe einer Vorzugsstimme ist vorgesehen. Ein Wahlvorschlag mit allen Bewerbern ist in der Wahlzelle angeschlagen.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
NICHTAMTLICHER STIMMZETTEL

Bei der Gemeinderatswahl können neben den von der Gemeindewahlbehörde aufgelegten amtlichen Stimmzetteln auch nichtamtliche Stimmzettel verwendet werden. Dies sind von einer kandidierenden Partei oder von einem Wahlwerber selbst hergestellte Stimmzettel, auf denen eine Partei oder ein bzw. mehrere Wahlwerber vorgedruckt sind (es dürfen aber keine Fotos oder bildhafte Darstellungen von Personen aufgedruckt sein). Der Wähler kann den nichtamtlichen Stimmzettel entweder allein oder zusammen mit dem amtlichen Stimmzettel in das Wahlkuvert geben.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
GÜLTIGKEIT EINES STIMMZETTELS

Der Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, wenn aus ihm eindeutig zu erkennen ist, welche Partei oder welchen Wahlwerber einer Wahlpartei der Wähler wählen wollte.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
WAHLSPRENGEL / WAHLLOKALE / WAHLZEITEN

Sprengel
Wahllokal
Straße

1
 St.Johann
Gasthaus Reiterer 
Puchberger Str. 18

6.30 – 16.00 Uhr
2
 Ober Ternitz, Teil
Kinderhaus
Gfiederstraße 43

6.30 – 16.00 Uhr

3
 Ober Ternitz, Teil
Kinderhaus
Gfiederstraße 43

6.30 – 16.00 Uhr

4
 Ober Ternitz, Teil
Hauptschule Ternitz
F.Lichtenwörther-Gasse 1

6.30 – 16.00 Uhr

5 Ober Ternitz, Teil
Hauptschule Ternitz
F.Lichtenwörther-Gasse 1

6.30 – 16.00 Uhr

6
 Mitter Ternitz/Teil, Unter Ternitz
Hauptschule Ternitz
F.Lichtenwörther-Gasse 1

6.30 – 16.00 Uhr

7
 Mitter Ternitz, Teil
Hauptschule Ternitz
F.Lichtenwörther-Gasse 1

6.30 – 16.00 Uhr

8
 Mitter Ternitz, Teil
Hauptschule Ternitz
F.Lichtenwörther-Gasse 1

6.30 – 16.00 Uhr

9 
Rohrbach
Feuerwehrhaus
Rohrbacher Str. 32

8.00 – 14.00 Uhr

10 
Mahrersdorf
Feuerwehrhaus
Mahrersdorfer Str. 14


8.00 – 12.00 Uhr

11
 Blindendorf/Dunkelstein, Teil
Volksschule Dunkelstein
Triester Str. 20

6.30 – 16.00 Uhr

12 Dunkelstein, Teil
Volksschule Dunkelstein
Triester Str. 20


6.30 – 16.00 Uhr

13
 Blindendorf, Teil
Pensionistenheim
Eichengasse 9


6.30 – 16.00 Uhr

14
 Alt Pottschach
Pfarrsaal
Kirchengasse 3


6.30 – 16.00 Uhr

15 
Siedlung III, Teil
Dr.Karl Renner-Heim
Nobelgasse 3

6.30 – 16.00 Uhr

16
 Siedlung III, Teil
Dr.Karl Renner-Heim
Nobelgasse 3

6.30 – 16.00 Uhr

17
 Siedlung I
Volksschule Kreuzäckergasse
Kreuzäckergasse 9
6.30 – 16.00 Uhr

18 
Siedlung II, Teil
Hauptschule Pottschach
F.Samwald-Str. 25

6.30 – 16.00 Uhr

19
 Siedlung II, Teil
Volksschule Pottschach
F.Samwald-Str. 27

6.30 – 16.00 Uhr

20
 Putzmannsdorf
Feuerwehrhaus
Rüsthausweg 38

6.30 – 16.00 Uhr

21
 Zentrum
Volksschule Kreuzäckergasse
Kreuzäckergasse 9
6.30 – 16.00 Uhr

22 Donauland
Volksschule Kreuzäckergasse
Kreuzäckergasse 9

6.30 – 16.00 Uhr
23 
Raglitz
Amtsgebäude
Raglitzer Str. 127

8.00 – 13.00 Uhr

24 
Flatz
Kulturhaus
Gösinggasse 12

8.00 – 12.00 Uhr

25 
Sieding
Amtsgebäude
Thanner Str. 15

8.00 – 12.00 Uhr
26 Urbanhof, Spinnerei Rohrbach
Kinderfreundeheim
Rechengasse 1

8.00 – 12.00 Uhr
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
1
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